
0rtssemeinde REIPOLTSKIRCHEN

SATZUNG

über

die Änderuns des Teilbebouun gsplones "In den Leimenöckern" der Ortsgemeinde

Reipoltskirchen im vereinfochten Verfohren nqch $ 13 Abs. I des Bougesetz-

buches (BouGB)

Auf Grund des $ l0 des Bougesetzbuches (BouGB) vom 8.12.198ó (BGB1.i S.2253)
in Verbindung mit $ 8ó der Lqndesbouordnung Rheinlond-Pfolz vom 28.ll.l98ó
(GVBI.S.307) und 0 24 der Gemeindeordnung für Rheinlond-Pfolz (Gem0) vom
14.12.1973 (GVBl.S.4l3) hot der 0rtsgemeinderot Reipoltskirchen in seiner
Sitzung om 05. I ì. ì99'l die folgende Sotzung über die vereinfochte Änderung
des Teilbebouungsplones "In den Leimenöckern" gemöß 0 l3 des Bougesetzbuches
(BouGB) beschlossen, die hiermit bekonntgemocht wird:

$l
Docheindeckungen:

Ziff . 2.4 der bquordnungsrechtlichen Festsetzungen wird oufgehoben.

$z

Inkrofttreten:
Die Sotzung tritt om Toge noch der Bekonntmqchung in Kroft.

Reipoltskirchen, den 10.0.l .1992

(HeR)
0rtsbü ermeister



Hinrveise:

l. Röumlicher Geltungsbereich des Bebouungsplones (Sotzung) :

Der rôuml.iche Geltungsbereich des noch 0 l3 Abs. I BouGB i.m vereinfochten
Venfohren geönderten Teilbebouungsplones " In den Leimenöckern" umfoßt die
Grundstücke, FLurstück-Nr. 10012, l00i 3, 100/4, 100/5, 10016, 100/7, ì00/8,
100/9, 100/r0, r00/tì, 100/12, 100/13, t00/15, 100/ló, 100/17, t00/rB,
100/19, 100/20, 100/21, 100/22 uod 100/23 im Neubougebiet "ln den Leimen-
öckern" (Gewonne, Leimenöcker) .

2. Einsicht in den Bebouungsplon, Auskunft:

Die Sotzung über die Änderung des Teilbebouungsplones "In den Leimenöckern"
im vereinfochten Verfohren noch 0 l3 Abs. I BouGB, einschließIich der
Begründung, konn bei der Verbondsgemeindeverwoltung Wolfstein, Bergstroße 2,
Zimmer 214, wöhrend der Öffnungszeiten von jedermonn eingesehen werden.
Jedermonn konn über den Inholt des Bebouungsplones (Sotzung) ouch Auskunft
ve r Iongen .

3. Fölligkeit und ErIöschen der Entschödigungsonsprüche ($ ¿¿ R¡s. 3 Sotz
und 2 sowie Abs.4 des Bougesetzbuches (BouGB) vom 8.12.198ó (BGBI:I S

1

22s3)

Auf die Vorschriften des g 44 Abs.3 Sotz I und 2 sowie Abs.4 BouGB über die
Entschödigung von durch den Bebouungsplon eintretenden Vermögensnochteilen
sowie über die Fölligkeit und dos Erlöschen entsprechender Entschödigungs-
onsprüche wird hingewiesen.
Donoch konn der Entschödigungsberechtigte Entschödigung verlongen, wenn die
in den 90 39 bis 42 BouGB bezeichneten Vermögensnochteile eingetreten sind.
Er konn die FölÌigkeit des Anspruches dodurch herbeiführen, doß er die
Leistung der Entschödigung schriftlich bei dem Entschödigungspflichtigen
beont rogt .

Ein Entschödigungsonspruch erlischt, wenn nicht innerholb von drei Johren
noch Ablouf des Kolenderjohres in dem die in I 44 Abs. 3 Sotz i BouGB be-
zeichneten Vermögensnochteile eingetreten sind, die Fölligkeit des Anspruches
herbeigeführt wi rd.

4. Geltendmochung der Verletzung von Verfohrens- und Formvorschriften sowie
von MöngeIn der Abwögung (00 Zl4 und 2.l5 des Bougesetzbuches (BouGB) vom
B. 12. t98ó (BGBI. I S.2253) :

Es wird dorouf hingewiesen, doß die Verletzung der in $ 214 Abs. I Nr. I und 2
BouGB bezeichneten Verfohnens- und Formvorschriften donn unbeochtlich ist,
wenn sie nicht innerholb eines Johr^es seit dieser Bekonntmochung schriftlich
gegenÜber der 0rtsgemeinde geltend gemocht worden ist. Möngel der Abwögung
sind ebenfolls unbeochtlich, wenn sie nicht innerholb von 7 Johren seit dieser
Bekonntmochung gegenüber der 0rtsgemeinde geltend gemocht worden sind. Der
Sochverholt, der die Verletzung von Verfohrens- und Formvorschriften oder
den Mongel der Abwögung begründen soII, ist dorzulegen.

5. Rechtsfolge des $ 24 Abs. ó GemO Rheinlond-Pfolz:

Eine Verletzung der^ Bestimmungen über
l. Ausschließungsgründe (0 2Z nUs. I GemO) und
2. die Einberufung und die Togesordnung von Sitzungen des Ortsgemeinderotes

(9 34 GemO) ist unbeochtlich, wenn sie nicht innerholb eines Johres noch
der öffentlichen Bekonntmochung der Sotzung schriftlich unter Bezeichnung
der Totsochen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegen-
über der Gemeindeverwoltung geltend gemocht worden ist.



Satzung über die Anderung des Tei lbebauungsplanes " In den

äckern" der 0rtsgemeinde Reipoltskirchen im vereinfachten
nach S 13 Abs. 1 BauGB;

Leimen-
Verfahren

B E KANNTI'IACHUNGSV E RME RK :

Vorstehender Bekanntmachungstext lvurde im Amtsblatt der Verbands-

gemei nde Wolfstein am 29.01 .1992, Seiten 3 und 4, gemäß der

Durchführungsverordnung (DV0) zu S 27 Gem0 und den Verwaltungs-

vorschriften (VV) zur Durchführung des S 27 Gem0 veröffentlicht.

Wolfstein, den 30.01.1992
Verband sgeme i ndeverwa I tung :
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0rtsgemeinde RE I POLTSKI RCHEN Reipoltskinchen, den 4. I l. l99l

Vereinfochte Änderung des Teilbebouungsplones "In den Leimenöckern" der Orts-
gemeinde Reipoltski rchen ;

BEGRÜNOUHO
r. All eme r nes

Der Ortsgemeindenot Reipoltskirchen hot in seiner Sitzung om 18.12.1986
beschlossen, den mit Bescheid der Kreisverwoltung KuseI vom 3.12.1980
genehmigten und seit 30.12.1980 rechtsverbindlichen Teilbebouungsplon
"In den Leimenöckern" der Ortsgemeinde Reipoltskirchen im vereinfochten
Verfohren noch 0 l3 Abs. 1 BouGB hinsichtlich der Docheindeckungen zu
öndern.

Zíff. 2.4 der bouordnungsrechtlichen Festsetzungen schreibt vor, doß die
Docheindeckungen nur mit dunkel getöntem Moterio! erfolgen dürfen.

Zwischenzeitlich wurden Bouvorhoben entgegen diesen Festsetzungen mit
roten Ziegeln eingedeckt, wesholb nunmehr Zíff. 2.4 der bouordnungsrecht-
Iichen Festsetzungen oufgehoben wird, domit nunmehr die Bouherren über
die Forbgestoltung ihrer Docheindeckungen frei entscheiden können.

Durch die vereinfochte Änderung des Bebouungsplones wird somit nur die
öußere Gestoltung der boulichen Anlogen on die sich im Rohmen der Dorf-
erneuerung geönderten Anschquungen ongepoßt.

2. Plonungsziel

Durch die Änderungen der textlichen Festsetzungen wird die gestolterische
Zielsetzung er neicht .

3. ErschI ießung

Durch die Änderung werden keine weiteren Erschließungsmoßnohmen erforder-
lich.

4. Flöchengröße

Die Flöchengröße von co. .l,50 ho mit ló Bouplötzen bleibt unveröndert.

5. FIöchennutzungsplon

er Bebouungsplon ist im Flöchennutzungsplon ousgewiesen. Dåe vereinfochte
nderung berührt nicht die Grenzen des Bebouungsplones.

Kosten der Enschließunq

Durch die vereinfochte Änder^ung follen keine zusötzlichen Erschließungs-
kosten on.

7.0rdnung des Grund und Bodens

Die Ordnung des Grund und Bodens ist vollzogen, weitere Moßnohmen werden
nicht erforderl ich .

8. Grundzüge der Plonung

Durch die Änderungen werden die Grundzüge den Plonung des genehmigten Be-
bouungsplones nicht berührt.
Die für diesen Bebouungsplon bereits bestehende Konzeption der Ordnung der
stödteboulichen Entwicklung, die sich ous der Gesomtheit und Zusommenschou
der bestehenden plonerischen Festsetzungen ergibt, bleibt in ihrem grund-
sötzli_chen Chorqkter unongetostet.1/--
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Az.t 3-ó10-13

Vereinfochte Änderung des Teilbebouungsplones " In ¿.n l-.iirunöckern" der
0rtsgemeinde Reipoltski rchen ;
Verfohrensvermerke für vereinfochte Änderung des Bebouungsplones noch
I I 3 BouGB

l. Der Ortsgemeinderot hot om 18.12.1989 die Aufstellung dieses Ändenungsplones
beschlossen (9 2 Abs. I BouGB).

2. Der Ortsgemeinderot hot om 01.03.1990 die Annohme dieses Bebouungsplones
beschlossen.

3. Den Eigentümern der von den Änderungen betroffenen Grundstücke wurde mit
Schreiben vom 27.04.1990 Gelegenheit zur Stellungnohme gegeben (0 l3 BouGB).

Keiner dieser Beteiligten hot in ihren Stellungnohmen den Änderungen
widersprochen (g 13 BouGB i.V.m. $ 3 Abs.2 Sotz 4 und ó BouGB).

Behörden und SteIIen, die Tröger öffentlicher Belonge sind, werden von den
Änderungen nicht betroffen.

4. Der 0rtsgemeinderot hqt om 5.ll.l99l diesen Bebouungsplon mit den textlichen
Festsetzungen ols Sotzung beschlossen (9 l0 BouGB i.V.m. I 8ó Abs. I BouGB).

Die Sotzung wurde om 10.0.l.1992 ousgefertigt

Der Bebouungsplon wurde om 29.01.1992 ortsüblich bekonntgemqcht ($ l2 BouGB
i . V.m. I 8ó Abs. I LBouO) .

Mit dieser Bekqnntmochung tritt der Bebouungsplon in Kroft (0 l2 BouGB).

Reipoltskirchen, 30. 01 .1992

0rtsbürgermeister
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